
Muster 7 
(auf Papier in hellgrüner Farbe, DIN A4 
Breite 210 mm, Höhe 297 mm) 

Genehmigungsurkunde 

Dem/Der/Den 

Genehmigungsinhaber, Wohnsitz, Betriebssitz          

wird aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 
(BGBl. I S. 1690) in der jeweils geltenden Fassung die Genehmigung zur Ausführung von 

Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen nach den §§ 48, 49 PBefG 

ab dem  befristet bis zum  

erteilt. 

Die Hinweise sowie die amtlichen Berichtigungen und Ergänzungen auf der Rückseite sind Bestandteil dieser Ur-
kunde. 

Bedingungen und Auflagen:                      

Ort, Datum        Bezeichnung, Unterschrift und Siegel der ausstellenden Behörde          
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Hinweise: 

1. Für die Rechte und Pflichten des Unternehmers und den Betrieb des genehmigten Verkehrs gelten das Personen-
beförderungsgesetz und die zu seiner Durchführung erlassenen Vorschriften. 

2. Der Unternehmer hat der zuständigen Behörde die nach den Vorschriften des Verkehrsstatistikgesetzes vor-
geschriebenen statistischen Unterlagen termingerecht vorzulegen. 

3. Änderungen hinsichtlich der Angaben in dieser Genehmigungsurkunde sind der Genehmigungsbehörde unverzüg-
lich mitzuteilen.   

4. Die Genehmigungsurkunde ist auf jeder Fahrt in der jeweils erteilten Form (schriftlich oder elektronisch) mitzuführen 
und den zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.   

5. Die Aufsicht nach § 54 PBefG über das Unternehmen wird ausgeübt von      

Amtliche Berichtigungen und Ergänzungen:                
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